
Kontakt

Adresse:
Nördliche Ringstr. 2 a-c
91126 Schwabach

Telefon:
09122 860-467

Mail: 
Jugendamt@schwabach.de

Termine nach Vereinbarung

Wer für Sie zuständig ist, finden Sie im aktuellen 
Straßenverzeichnis unter:
schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/familien/
familienunterstuetzung.html

Impressum
Stadt Schwabach 
Amt für Jugend und Familie
Stand: 03/2021 
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Familienunterstützender Dienst

AMT FÜR  
JUGEND UND 
FAMILIE
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Unser Leistungen richten sich 
insbesondere an:

 Kinder

 Jugendliche

Junge Volljährige (bis 21 Jahre)

Eltern, Personensorgeberechtigte

 Familien



Kinderschutz

Das Jugendamt schützt das Wohl von Kindern 
und Jugendlichen. Unseren Schutzauftrag erfüllen 
wir gemäß § 8a SGB VIII in Notsituationen von 
Kindern und Jugendlichen zum Beispiel bei:

 Vernachlässigung

körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt.

Wann schalten wir uns ein?

Hinweise auf Gefährdungen des Kindeswohls 
nehmen wir auf, überprüfen diese und leiten 
notwendige Schritte zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen ein, zum Beispiel durch

Hilfsangebote zur Abwendung der Gefährdung

Anrufung des Familiengerichts

Inobhutnahme von Kindern.

Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Eltern und 
Personen des näheren Umfeldes, wie Verwandt-
schaft, Nachbarn, Fachleute und Kooperations-
partner angewiesen, damit wir unserem Schutz-
auftrag nachkommen können.

Telefon bei Kindeswohlgefährdung: 
09122 860-364

Wie arbeiten wir?

Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen und allen Beteiligten 
Lösungswege.

Wir sind bürgernah. Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin mit uns im Amt oder bei Ihnen 
zu Hause.

Wir unterliegen der Schweigepflicht  
und garantieren einen geschützten und  
vertraulichen Rahmen entsprechend den 
gesetzlichen Grundlagen.

Wir arbeiten mit anderen Kooperationspartnern 
und Jugendhilfeträgern zusammen.

Was bieten wir an?

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und ihre 
Eltern bei Schwierigkeiten in der Familie.

Wir fördern die Erziehung in der Familie.

Wir stärken Eltern in ihrer Elternverantwortung.

Wir entwickeln Lösungswege und vermitteln bei 
Bedarf an zuständige Stellen und Einrichtungen.

Wir vermitteln und gewähren Hilfen zur  
Erziehung, Hilfen für Junge Volljährige, Hilfen 
für Mütter/Väter mit kleinen Kindern und  
Eingliederungshilfen.

Wir beraten Kinder/Jugendliche sowie Eltern 
bei Trennung und Scheidung.

Wir wirken mit bei Verfahren des Familienge-
richts, wenn Entscheidungen und Maßnahmen 
Kinder und Jugendliche betreffen. 


